Bad Kreuznach/Berlin den 9.6.2009

Dr. med. Matthias Schmidt-Ohlemann

Stellungnahme zum Entwurf des GKV-Spitzenverbandes und der Organisationen der Leistungserbringer „Gemeinsame Empfehlungen gemäß § 127 Abs 1a SGB V zur Zweckmäßigkeit von Ausschreibungen, vom Juni 2009 
Allgemeine Vorbemerkung

Das Instrument der Ausschreibung von Hilfsmitteln birgt für eine bedarfsgerechte, zweckmäßige, notwendige und wirtschaftliche Versorgung der Versicherten mit Hilfsmitteln erhebliche Risiken. Dies zeigen erste Erfahrungen aus dem Bereich der Versorgung mit Inkontinenzhilfen aber auch unter Berücksichtigung allgemeiner Erfahrungen aus Ausschreibungen im Beschaffungs- und Bauwesen. Wesentliche Risiken bestehen bei der Gewährleistung der notwendigen Produkt- und Prozessqualität, der Zweckmäßigkeit des einzelnen Hilfsmittels bzw. Produktes im Einzelfall sowie möglicher Anpassungen, Änderungen und Ergänzungen im Verlauf und außerdem im Hinblick auf die Sicherung der Ergebnisqualität des Hilfsmittelversorgungsprozesses.
Dies liegt nicht allein am Instrument der Ausschreibung sondern an der Schwierigkeit, die notwendigen Eigenschaften der Hilfsmittel und den Versorgungsprozess selbst zu beschreiben. So kann z. B. weder vom Arzt noch von der Pflegekraft rein sprachlich beschrieben werden, wie im Einzelfall die Windelhose genau geschnitten sein muss, um Trockenheit über z.B. 3 Stunden im Einzelfall zu gewährleisten. Dies muss hier oft die Erfahrung zeigen. 

Dies gilt auch für die Beschreibung von mehr oder weniger umfangreich notwendigen begleitenden Maßnahmen der Beratung. Nicht zuletzt muss der Leistungserbringer Gewähr für die Versorgungsqualität bieten. Bei Ausschreibungen nach VOB müssen z. B. bestimmte Maschinen, Personalstand etc. nachgewiesen sowie Referenzen vorgelegt werden, so dass die sachgerechte Erfüllung des Auftrages zumindest wahrscheinlich erscheint.
Auch setzt die Entscheidung, ob ein verordnetes Produkt unter die jeweilige Ausschreibung fällt, eine exakte Bedarfsermittlung und Vorauswahl des Hilfsmittels voraus: Stimmt diese mit dem Bedarf nicht überein, ist die Entscheidung der Versorgung mit einem Produkt aus der Ausschreibung ggf. rückgängig zu machen. Dies ist aber nur dann mit vertretbarem Aufwand möglich, wenn der gewinnende Leistungserbringer überhaupt in der Lage ist, den Bedarf zu erkennen, das Hilfsmittel nachzubessern oder einen Umtausch vorzunehmen. Anbieter von Hilfsmitteln im Rahmen von Ausschreibungen sind dazu häufig aber nicht in der Lage. Dies wird besonders dann zum Problem, wenn der Versorgungsauftrag an den Gewinner der Ausschreibung geht in der Annahme, dass das benötigte Produkt in seine Angebotspalette fällt und erst später erkannt wird, dass dies nicht der Fall ist. 
Auch können Menschen mit Behinderungen und ihre Bezugspersonen die Qualität des Hilfsmittels nicht immer sicher beurteilen oder aber sie können ihre Erfahrungen gegenüber dem Versorger nicht sprachlich artikulieren. Nicht selten sind die Versorgungsfragen komplex, die Versorgungsbedarfe individuell und von der Lebensweise abhängig und dem Versorger mit Standardhilfsmitteln nicht zu vermitteln. Zudem sind spezifische Kontextfaktoren (Wohnung, Assistenzen u.v.a.) zu berücksichtigen. Insofern ist § 2a SGB V stets zu beachten.

Offen bleibt, ob die Möglichkeit der Ausschreibung auch bei Hilfsmittelansprüchen im Rahmen des SGB IX gegeben ist.

Ausschreibungen von Hilfsmitteln dürften demnach nur in geringem Umfang zweckmäßig sein. Entscheidend ist dabei nämlich die Versorgungsqualität im Hinblick auf die Erreichung der mit der Hilfsmittelversorgung angestrebten Ziele. Eine nicht bedarfsgerechte und nicht zweckmäßige Versorgung kann nicht wirtschaftlich sein. Ausschreibungen im Bereich der Hilfsmittel dürften in der Regel nicht der Verbesserung der Versorgungsqualität dienen sondern der Preisfindung. Deshalb müssen die Empfehlungen zur Zweckmäßigkeit von Ausschreibungen, die der Gesetzgeber nun mal möglich gemacht hat, äußerst restriktiv gestaltet werden.

Die genannten Zweckmäßigkeitsüberlegungen bzgl. Ausschreibungen gelten im Übrigen analog auch für die Gestaltung von Verträgen mit Leistungserbringern.

Zu den Bestimmungen im Einzelnen:

Präambel   

Der letzte Satz sollte noch deutlicher herausstellen, dass die Liste der Zweckmäßigkeitskriterien nicht abgeschlossen ist.

Zudem muss noch deutlich werden, dass der individuelle Anspruch des einzelnen Versicherten auf eine notwendige, zweckmäßige und wirtschaftliche Versorgung durch die Ausschreibung eines Hilfsmittels nicht beeinträchtigt werden kann. Im Zweifelsfalle erhält der Versicherte unabhängig vom Ausschreibungsergebnis das Hilfsmittel, das seinem individuellen Bedarf entspricht, soweit es die genannten Kriterien erfüllt.

Deshalb sollten Ausschreibungen abweichende Versorgungen auch durch andere Leistungserbringer im Einzelfall nie ausschließen sondern stets zulassen. (Keine Versorgungsgarantie für jeden Versicherten durch den Ausschreibungsgewinner)
Es muss deutlich werden, dass letztlich der Gesamtprozess der Hilfsmittelversorgung geeignet sein muss, das Ziel der Hilfsmittelversorgung mit vertretbarem Aufwand zu erreichen. Ausschreibungen müssen deshalb stets den konkreten Versorgungsvorgang insgesamt beachten, nicht nur die Qualität oder den Preis des einzelnen Hilfsmittels.

§ 1 Rechtliche Grundlagen

§ 2a SGB V sollte aufgeführt werden.

Ferner ist ein Hinweis sinnvoll, dass § 19 Abs  1 SGB IX Satz 1 und 2  im Zusammenhang mit § 31 SGB IX zu beachten sind.

§ 2 Zweckmäßigkeitskriterien

Zu 1. Kosten- Nutzen-Relationen von Ausschreibungen
Dabei ist zu beachten, ob mit vertretbarem Aufwand die Qualitätskriterien für das Hilfsmittel und für den Versorgungsprozess erarbeitet und entsprechend benannt werden können. Dies kann im Einzelfall schwierig sein und z.B. den Einsatz von Experten notwendig machen. (Vgl. analog z.B. die Erstellung von Ausschreibungsunterlagen im Bauwesen durch eigene Ingenieurbüros neben der Architektenleistung!)

Zu 2. Enger Anbieterkreis

Bei der Definition einer Besonderheit der Leistung ist vom Bedarf und nicht nur vom Hilfsmittel auszugehen. So sind bestimmte Versorgungsleistungen der Unterstützten Kommunikation bei Nichtsprechenden oder zum Sitzen Schwerstmehrfachbehinderter an besondere Erfahrungen gebunden, auch wenn am Ende des Versorgungsprozesses ein rel. einfaches Hilfsmittel stehen kann.
Zu. 3 Nicht standardisierbare Leistungen

Eine Standardisierung ist auch dann erschwert, wenn der Umfang der Versorgung stark streut (vgl. z. B. beim sog. Standardrollstuhl). Ausschreibungen sind ebenso wie Festpreise oder Versorgungspauschalen dann nicht zweckmäßig, da sie regelmäßig zu Unterversorgungen führen, wenn der Preis der Versorgung deutlich höher als der Durchschnittspreis ist.

Entscheidend ist hier die Erhebung des Bedarfes. Bei der Entscheidung ist zu berücksichtigen, ob eine umfassende Bedarfsermittlung und ggf. Erprobung notwendig ist vor einer Entscheidung für ein bestimmtes Hilfsmittel. So muss bedacht werden, dass nicht in jedem Falle (abhängig von Diagnose, Behinderung und Bedarf) die Verordnung „1 Rollstuhl“ zur Zuordnung der Versorgung zum Ausschreibungsgewinner für Standardversorgungen führen darf.
Neben den Kinderversorgungen sollte auch die Versorgung schwer körperbehinderter und mehrfach behinderter Menschen beispielhaft genannt werden.

Zu 4. Versorgung mit hohem Dienstleistungsanteil

Hier sollte noch die Auswahl und Voraberprobung des Hilfsmittels, d.h. die definitive Erarbeitung der endgültigen Versorgungskonzeption genannt werden.
Auch sollte die durch den hohen individuellen handwerklichen Anteil oder die Arbeiten im Intimbereich notwendige bzw. sinnvolle Personenbindung Erwähnung finden.

Vorschlag zu Ergänzungen 

7. Wohnortnähe der Leistungserbringer

Die Versorgung muss wohnortnah erfolgen, da der Versicherte den Leistungserbringer oft zu Zweck der Anpassung und Nachpassung aufsuchen sollte, um dort unmittelbar handwerkliche Anpassungen vorzunehmen, z. B. bei komplizierten Prothesen und Orthesen.

Ferner dann, wenn auf Grund langer Versorgungsentfernungen eine wirtschaftliche Versorgung mittels Hausbesuchen nicht oder nur unter Qualitätseinbußen  möglich ist.

Wenn nur so das längerfristige teamartige Zusammenwirken mit Betreuern, Therapeuten und spezialisierten Ärzten sichergestellt werden kann, z.B. in Einrichtungen der Behindertenhilfe, Sozialpädiatrischen Zentren etc.

8. Einheitliche Versorgungsprozesses

Wenn ein umfänglicher, umfassender und längerfristiger Versorgungsbedarf mit Hilfsmitteln besteht, z. B. bei schwerstmehrfach behinderten Menschen, so dass eine Vielzahl von Hilfsmittelerbringern neben den Kriterien des Punktes 6. eine subjektive Überforderung der Familien bedeuten und die Nutzung von Synergieeffekten (z. B. mehrere Wartungen, Reparaturen und Überprüfungen während eines Hausbesuches) unmöglich machen würde.
Abschließende Bemerkung

Die Wahlfreiheit des Patienten darf nicht mehr als bisher ohnehin schon durch § 33 Abs. 7  eingeschränkt werden.
Es ist zu empfehlen, die Patientenorganisation bei der Erarbeitung von Ausschreibungen zu beteiligen, um den hier vorhandenen Sachverstand zu nutzen.
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